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	Berlin, 27.01.2009
Pressemitteilung des Forum Brandrauchprävention

Rauchwarnmelder sind in Thüringen seit 2008 gesetzlich vorgeschrieben. Was Mieter und Vermieter heute schon beachten sollten. 

Die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ bietet auf www.rauchmelder-lebensretter.de laufend aktualisierte Informationen über Rechts- und Sicherheitsgrundlagen zur neuen Rauchwarnmelderpflicht. 

Immer noch sterben knapp 500 Menschen in Deutschland jährlich an den Folgen eines Wohnungsbrandes, 100mal so viele werden verletzt. Um diese Zahl zu senken, haben sich bereits sieben Landtage dazu entschieden, eine Rauchwarnmelderpflicht einzuführen. Welche Rechte und Pflichten jetzt auf Mieter und Vermieter zukommen, erklärt die Kampagne „Rauchmelder retten Leben“, die seit dem Jahr 2000 gemeinsam mit den Feuerwehren über Wohnungsbrandgefahren und den lebensrettenden Nutzen von Rauchmeldern aufklärt.

Antworten auf wichtige Fragen von Mietern und Vermietern zur Rauchwarnmelderpflicht:

Wer baut den Rauchmelder ein?
Für Einbau und Wartung der Rauchwarnmelder ist, mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern (siehe www.rauchmelder-lebensretter.de), in der Regel der Eigentümer und damit auch Vermieter des Hauses bzw. der Wohnung verantwortlich. Sind die Rauchmelder im Brandfall nicht betriebsbereit, ist der Vermieter verantwortlich, es sei denn, er kann die jährliche Prüfung nachweisen. 

Können Verantwortung und Kosten für die Installation, Wartung sowie Instandhaltung (Austausch defekter Rauchwarnmelder) per Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag auf den Mieter übertragen werden? 
Ja, aber: Den Vermieter trifft dann die Verpflichtung, darauf zu achten, dass der Mieter bzw. Pächter, dem er die Verantwortung für Installation und Wartung überträgt, dazu auch in der Lage ist; der Vermieter hat aber weiterhin eine Aufsichtspflicht. 

Wem gehört ein Rauchwarnmelder, den ein Mieter selber installiert?

Wird die Anschaffung und Installation der Rauchwarnmelder vom Vermieter (per Vertrag) auf den Mieter übertragen und vom Mieter auf eigene Kosten ausgeführt, bleibt der Mieter Eigentümer der Melder.  Die Folge, er muss sie bei Auszug abmontieren und darf sie mitnehmen. Die Melder sind im eingebauten Zustand zivilrechtlich stets nur Scheinbestandteil, niemals wesentlicher Bestandteil des Gebäudes bzw. Grundstücks, so dass sich das Eigentum am Melder nicht nach dem Eigentum am Grundstück richtet (vgl. §§ 93 bis 95 BGB). 

Kostenweitergabe der Anschaffung der Melder per Mietvertrag?

Die Kosten der Anschaffung und Installation kann der Vermieter nicht über die Betriebskosten auf die Mieter umlegen, sondern nur über eine anteilige Erhöhung der Miete gemäß den allgemeinen mietrechtlichen Vorschriften. Diese Vorgaben können auch nicht dadurch umgangen werden, dass der Vermieter einen Dienstleister beauftragt, der die Melder anschafft und im Auftrag des Vermieters in die Wohnungen einbaut sowie für einige Jahre Wartung und Instandhaltung übernimmt. Versteckte Kosten für Anschaffungen Dritter sind nicht mietrechtlich abwälzbar. 

 

Mehr zum Thema "zeitgemäße Anschaffungsformen" unter www.rauchmelder-lebensretter.de 

Kostenumlage der Wartung und Instandhaltung der Melder

Die Kosten der Wartung von Rauchwarnmeldern sind grundsätzlich umlagefähige „sonstige Betriebskosten“ nach § 2 Nr. 17 der Betriebskostenverordnung.


Ein Sonderfall sind Gebäude nach WEG (Wohneigentümergesetz?)
Nach WEG kann die Installation der Rauchwarnmelder vom jeweiligen Sondereigentümer nicht auf die Eigentümergemeinschaft übertragen oder delegiert werden... 

Zu Rauchwarnmeldern in Räumen des Sondereigentums – Sind Rauchwarnmelder Sondereigentum oder Gemeinschafseigentum?: Rauchwarnmelder dienen der Sicherheit des Gebäudes, d.h. es sollen nicht nur im Raum befindliche Personen vor einem Brand geschützt werden, sondern auch das Eigentum der Bewohner sowie der Nachbarschaft. Nach gesetzlicher Regelung und Vorgaben der Teilungsklärung/Gemeinschaftsordnung handelt es sich im Zweifelsfall immer um Gemeinschaftseigentum. In § 5 Abs. 2 WEG wird ausdrücklich gesagt, dass alle Einrichtungen, die für den Bestand oder die Sicherheit des Gebäudes erforderlich sind, nicht Gegenstand des Sondereigentums sind, selbst wenn sie sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume befinden. So urteilte auch das Amtsgericht Ahrensburg am 25. September 2008 unter dem GZ: 37 C 11/08:  Wenn Rauchwarnmelder in den Räumen des Sondereigentums angebracht werden, so handelt es sich dabei um Gemeinschaftseigentum. 
... mehr unter www.rauchmelder-lebensretter.de 
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Die Kampagne wird unterstützt vom:

vfdb – Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.

DFV – Deutscher

Feuerwehrverband

Bundesverband des Schornsteinfeger-
handwerks

GDV – Gesamtverband 

der Deutschen Versicherungs​wirtschaft

ZVEI – Zentralverband 
der Elektro​technik- 
und Elektronik​industrie, Fachverband Sicherheitssysteme

BHE – Bundesverband der Hersteller und Errichter von Sicherheitssystemen
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